
(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche
kanntmachungen erfolgen ebenfalls in der Form
Absatzes 1 . soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

§24
Inkrafttreten

Die Verbandssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom
. . . . zuletzt geändert durch Satzung vom... . außer Kraft.

Die Genehmigung nach § 5 Abs. 5 GkZ wurde mit Ver-
fügung der Landrätin/des landrats des Kreises... vom...
(Erlaß des Innenministeriums des landes Schleswig-Hol-
stein vom... ) erteilt.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist
bekanntzumachen.

, Verbandsvorsteherin/

Verbandsvorsteher
(Unterzeichnung nach Erteilung

der Genehmigung)

Vereinbarung
mit den Spitzenorganisationen der

Gewerkschaften nach § 59 Mitbestim-

mungsgesetz Schleswig-Holstein
über die Beförderung von Beamtinnen und
Beamten des Landes Schleswig-Holstein

nach dem Leistungsprinzip
(Leistungs- und Beförder,ungsgrundsätze)

G/.Nr. 2031.41

Bekanntmachung der Ministerpräsidentin
vom 24. September 1997

Zwischen

der Ministerpräsidentin des
stein

und

dem Deutschen Gewerkschaftsbund- Landesbezirk Nordmark -
und

dem Deutschen Beamtenbund
- landesbund Schleswig-Holstein -

und

der Deutschen Angestelltengewerkschaft
- landesverband Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern -

wird folgendes vereinbart:

Amtsblatt

Be-
des

Beförderungen
von Beamtinnen und Beamten
des Landes Schleswig-Holstein

nach dem Leistungsprinzip
(Leistungs- und Beförderungsgrundsätze)

Vorbemerkungen

Die Leistungs- und Beförderungsgrundsätze bilden
neben den Beurteilungsrichtlinien ein wesentliches
Ele.ment des geplanten Personalentwicklungskonzep-
tes der Landesregierung Schleswig-Holstein. Dies
wird darauf ausgerichtet sein, die Ziele und Anforde-
rungen sowie den Bedarf der Verwaltung mit den
individuellen Erwartungen, Bedürfnissen und Fähig-
keiten der Beschäftigten im Landesdienst in Einklang
zu bringen. Personalentwicklung zielt darauf ab, das
Leistungs- und Befähigungspotential aller Beschäftig-
ten im Landesdienst zu erkennen, zu erhalten und
verwendungs- und entwicklungsbezogen sowie unter
Berücksichtigung der persönlichen Zielsetzungen zu
fördern.

Die Beförderungsempfehlungen von 1976 und deren
Folgebeschlüsse entsprechen den Anforderungen,
die die neuere Rechtsprechung über den Grundsatz
der Bestenauslese an Beförderungsauswahlentschei-
dungen stellt, nicht mehr in allen Punkten. Die Lei-
stungs- und Beförderungsgrundsätze orientieren sich
stärker am Leistungsprinzip und am Grundsatz der
ßestenauslese. Das bisherige umfangreiche Regel-
werk wird durch eine transparente und einfach zu
handhabende Entscheidungsgrundlage ersetzt.

In der schleswig-holsteinischen LandesverwaJtung
werden Dienstposten im Bereich der obersten Lan-
desbehörden und überwiegend auch in den nachge-
ordneten Dienststellen bislang nicht bewertet. Die
Landesregierung hat sich dafür ausgesprochen, eine
Dienstpostenbewertung einzuführen.

Als unmittelbare Konsequenz aus der Einführung der
Dienstpostenbewertung muß das Verfahren zur Be-
setzung von Dienstposten anders strukturiert werden.
Dabei muß sichergestellt werden, daß im Regeltall
durch Ausschreibung alle interessierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter Kenntnis von freien Arbeitsplätzen
erhalten, die zur Besetzung anstehen. Nur ein trans-
parentes Auswahlverfahren eröffnet den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern Chancengleichheit bei der
Vergabe höherwertiger Dienstposten und damit von
Beförderungsmöglichkeiten. Eigeninitiative und Mobi-
lität der Beschäftigten werden dabei in einem höheren
Maße als bisher angesprochen, da sie sich für ihr
berufliches Fortkommen auf einen anderen Arbeits-
platz bewerben müssen. Eine Beförderung auf einem
Arbeitsplatz, der nicht die entsprechende Wertigkeit
aufweist, wird nach Einführung der Dienstpostenbe-
wertung nicht mehr möglich sein.

Bis zur Einführung einer Stellenbewertung finden die
Leistungs- und Beförderungsgrundsätze in der vortie-

Landes Schleswig-Hol-

einerseits

andererseits



genden Form Anwendung. Danach muß zeitnah über-
prüft werden, ob sie in ggf. modifizierter Form weiter-
geIten sollen oder möglicherweise sogar ganz entfa1-
lenkönnen.

1 Anwendungsbereich

Diese Grundsätze gelten für die Beamtinnen und
Beamten des Landes Schleswig-HoIstein, soweit
nicht gesetzliche Gründe entgegenstehen. Sie gei-
ten für die Landtagsverwaltung und den landes-
rechnungshof, wenn deren Präsidentinnen und Prä-
sidenten ihre Einvemehmen gemäß § 59 Abs. 4
MBG Schl.-H. erklärt haben.

2 Leistungsprinzip/Grundsatz der Bestenauslese
bei der Besetzung freier Arbeitsplätze

2.1 Frei besetzbare Arbeitsplätze werden grundsätz-
lich ressortübergreifend ausgeschrieben. Handelt
es sich um einen Arbeitsplatz aus einer Sonder- oder
Fachlaufbahn und sind Bewerbungen aus anderen
Ressorts nicht zu erwarten, kann eine dienststellen-
übergreifende Ausschreibung auf den Geschäfts-
bereich beschränkt werden.

2.2 Grundlagen der Auswahlentscheidung sind das
aktuelle Beurteilungsergebnis sowie die Anforde-
rungen der zu besetzenden Stelle. Die Anforderun-
gen des Arbeitsplatzes werden im Vorwege definiert
und in der Stellenausschreibung bekanntgegeben.
Neben der Leistungsbeurteilung ist unter Zugrunde-
legung der Befähigungsbewertung zu prüfen, wer
die in den Anforderungen umschriebenen Eignungs-
merkmale am besten erfüllt. Für die Auswahlent-
scheidung können neben der Beurteilung im Aus-
wahlverfahren gewonnene zusätzliche Erkenntnis-
se herangezogen werden. Dabei müssen insbeson-
dere die hieraus resultierenden Auswahlübertegun-
gen für alle Bewerberinnen und Bewerber transpa-
rent gemacht werden.

2.3 Im übrigen sind für die Auswahlentscheidung zu-
sätzliche. nach Gesetz und Rechtsprechung zuläs-
sige eignungsbezogene und leistungsnahe Kriterien
heranzuziehen. Dazu zählen - je nach den Beson-
derheiten des Einzelfalles - beispielsweise die Be-
ständigkeit des Leistungs- und Eignungsbildes so-
wte eine vielseitige Verwendbarkeit, soweit nicht
ausdrücklich eine besondere Fachlichkeit im Rah-
men einer gezietten Verwendung erwartet wird. Ein
weiteres eignungsbezogenes Kriterium ist das Ge-
schlecht, wenn dem gesetzlichen Auftrag aus § 1
Nr. 3 Gleichstellungsgesetz (GstG) Rechnung ge-
tragen und eine nach dem Geschlecht ausgewoge-
ne Personalstruktur hergestellt werden soll.

Kann danach die Konkurrenzsituation nicht aufge-
lOst werden, kommt § 5 Abs. 1 GstG immer dann die
ausschlaggebende Bedeutung zu, wenn Frauen in
dem angestrebten Beförderungsamt unterrepräsen-
tiert sind.

Das Schwerbehindertengesetz und die Richtlinien
über die Einstellung, Beschäftigung und begleitende
Hilfen Schwerbehinderter in der Landesverwaltung
(Schwerbehinderten richtlinien) in der jeweils gelten-
den Fassung sind zu beachten.

2.4 In das Auswahlverfahren werden nur Bewerberin-
nen und Bewerber einbezogen.
Protokoll notiz zu Nummer 2 - Leistungsprinzip/
Grundsatz der Bestenauslese bei der Besetzung
freier Arbeitsplätze:

Die mit dieser Regelung erzielte ressortübergreifen-
de allgemeine Ausschreibungspflicht vakanter SteI-
len wird als entscheidender Beitrag für mehr Mobili-
tät gewertet. Die Spitzenorganisationen der Ge-
werkschaften und die Landesregierung wollen in
einem nächsten Schritt prüfen, ob in einer gesonder-
ten Vereinbarung nach § 59 MBG Schl.-H. weitere
Regelungen für alle Beschäftigtengruppen zu dem
Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren wie
insbesondere zu der Ausgestaltung von Ausschrei-
bungstexten und dem Aufstellen von Anforderungs-
profilen erforderlich sind. Bis zum Inkrafttreten einer
solchen Vereinbarung gilt Nummer 2 nicht nur für
Beamtinnen und Beamte, sondern auch für alle an-
deren Beschäftigten. soweit nicht rechtliche Gründe
entgegenstehen .

3 Leistungsprinzip/Grundsatz der Bestenauslese
bei Beförderungen

3.1 Beförderungen erfolgen nach den Kriterien Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung. Grundla-
ge der Beförderungsentscheidung ist die aktuelle
Beurteilung. Soweit bei im wesentlichen gleichen
Leistungsbeurteilungen mehrere Beamtinnen und
Beamte um eine Beförderung konkurrieren, ist für
die Auswahlentscheidung auch die BefAhigungsbe-
wertung heranzuziehen. Nummer 2.3 gilt entspre-
chend.

In die Beförderungsauswahl sind. soweit kein Be-
werbungsverfahren durchgeführt wird. alle Beamtin-
nen und Beamten der nächstniedrigeren Besol-
dungsgruppe in der Dienststelle einzubeziehen. In
Bereichen, in denen bereits eine Funktionsbindung
besteht. werden in die Bestenauslese diejenigen
Beamtinnen und Beamten einbezogen. die bereits
eine entsprechende Funktion~el/e innehaben.

3.2 Beförderungsentscheidungen .werden auf der
Grundlage eines aktuellen Leistungsvergleichs aller
für den beabsichtigten Zeitpunkt in Frage kommen-
den Beamtinnen und Beamten vorgenommen. Dar-
über hinaus soll durch eine vorausschauende ver-
gleichende Betrachtung im Sinne von Personalent-
wicklungsplanung vermieden werden. daß Beförde-
rungsmöglichkeiten für leistungsstärkere Beamtin-
nen und Beamte nicht mehr zur Verfügung stehen.
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3.3 Für die Übertragung nicht funktionsgebundener. Arntszulagen gelten die vorstehenden Grundsätze

entsprechend.

Protokoll notiz zu Nummer 3 - Leistungsprinzip;

Grundsatz der Bestenauslese bei Beförderungen:

Die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften se-
hen bei ressortinternen Beförderungen ohne Ar-
beitsplatzwechsel das Problem, daß geforderte wie
auch von Beschäftigten gewünschte ressortüber-
greifende Mobilität und Chancengleichheit er-
schwert wird. Die Einführung einer Dienstpostenbe-
wertung wird deshalb als wichtiger Schritt zu mehr
Personalgerechtigkeit und Transparenz in Bewer-
bungsverfahren für notwendig gehalten. Die Lan-
desregierung strebt daher an, bis spätestens zum
30. Juni 1998 ein für die obersten Landesbehörden
anwendbares Dienstpostenbewertungsverfahren
zu schaffen und anschließend Bewertungsgrund-
sätze auch für den nachgeordneten Bereich einzu-
führen. Die Landesregierung verpflichtet sich, hier-
über eine Vereinbarung nach § 59 MBG Schl.-H. mit
den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften ab-
zuschließen.

4 Beförderungsfristen

4.1 Zwischen der erstmaligen Verleihung eines Am-
tes und der Übertragung des ersten Beförderungs-
amtes der jeweiligen laufbahngruppe sowie zwi-
schen zwei Beförderungen können Beförderungen
nach einer Mindestfrist (Beförderungsabstandsfrist)
ausgesprochen werden. Sie beträgt im einfachen
Dienst mindestens ein Jahr. In den anderen Lauf-
bahngruppen beträgt die Mindestfrist grundsätzlich

- im mittleren Dienst

zwischen der erstmaligen Verleihung
eines Amtes und der Ubertragung
eines Amtes der BesGr. A 6 BBesO 1 Jahr

zwischen der Übertragung eines Amtes
der BesGr. A 6 und der Übertragung
eines Amtes der BesGr. A 7 BBesO 2 Jahre

zwischen der Übertragung eines Amtes
der BesGr. A 7 und der Übertragung
eines Amtes der BesGr. A 8 BBesO 3 Jahre

zwischen der Übertragung eines Amtes
der BesGr. A 8 und der Übertragung
eines Amtes der BesGr. A 9 BBesO 3 Jahre

- im gehobenen Dienst

zwischen der erstmaligen Verleihung
eines Amtes und der Ubertragung
eines Amtes der BesGr. A 10 BBesO 1 Jahr

zwischen der Übertragung eines Amtes
der BesGr. A 10 und der Übertragung
eines Amtes der BesGr. A 11 BBesO 2 Jahre
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zwischen der Übertragung eines Amtes
der BesGr. A 11 und der Übertragung
eines Amtes der BesGr. A 12 BBesO 3 Jahre

zwischen der ÜbertragunQ eines Amtes
der BesGr. A 12 und der Ubertragung
eines Amtes der BesGr. A 13 BBesO 3 Jahre

in einer Lehrertaufbahn zwischen der
Übertragung eines Amtes der BesGr. A 13
und der Übertragung eines Amtes der
BesGr. A 14 BBesO/LBesO 3 Jahre

Dienst-im höheren

zwischen der erstrnaligen Verleihung
eines Amtes und der Ubertragung
eines Amtes der BesGr. A 14 BBesO 1 Jahr

zwischen der Übertragung eines Amtes
der BesGr. A 14 und der Übertragung
eines Amtes der BesGr. A 15 BBesO 2 Jahre

zwischen der Übertragung eines Amtes
der BesGr. A 15 und der Übertragung
eines Amtes der BesGr. A 16BBesO 3 Jahre

Ist das Eingangsamt einer Laufbahn einer höheren
Besoldungsgruppe, als in § 23 Abs. 1 des Bundes-

besoldungsgesetzes (BBesG) festgelegt, zugewie-
sen, rechnet die Beförderungsabstandsfrist von der
Übertragung dieses Eingangsamtes (z.B. für Beam-
tinnen und Beamte des gehobenen technischen
Dienstes, die für ihre Befähigung den Fachhoch-
schulabschluß nachgewiesen haben).

Zwischen der Übertragung eines Amtes und der
Gewährung einer Amtszulage im Sinne von § 42
BBesG tür herausgehobene Funktionen muß min-
destens eine einjährige Abstandsfrist eingehalten
werden.

4.2 Die Mindesttristen nach Nummer 4.1 können in
Bereichen, in denen zwingende personalwirtschaft-
liche Gründe dies erfordem, mit Zustimmung der
Staatskanzlei und im Benehmen mit den Spitzenor-
ganisationen der Gewerkschaften abweichend ge-
regelt werden. Dabei soll sichergestellt werden, daß
Leistungspotentiale der Beschäftigten beispielswei-
se durch regelmäßige Mitarbeitergespräche erkannt
und besonders herausragende Leistungen durch
Unterschreiten der bereichsspezifischen Fristen an-
erkannt werden.

Protokoll notiz zu Nummer 4.2 - Abstandsfristen für

einzelne Personalbereiche:

Die Landesregierung sieht einen Bedarf für die Re-
gelung abweichender Abstandsfristen für den Leh-
rer- und den Polizeibereich.

4.3 In Funktionen, die Ämtern der B-Besoldung zuge-
ordnet werden, beträgt die Abstandsfrist mindestens
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ein Jahr.') Gleiches gilt für Leiterinnen und Leiter
von Behörden unabhängig von der Laufbahngrup-

pe.

4.4 Für die Übertragung eines Amtes nach BesGr. B 4
sowie nach B 5 ist es nach der Ordnung der Lauf-
bahnen nicht erforderlich, das Amt der Ministerialrä-
tin oder des Ministerialrates in der BesGr. B 2 zu
durchlaufen. In der Beförderungspraxis soll das Amt
jedoch durchlaufen werden.

Für die Einweisung in die BesGr. B 7 muß das Amt
einer Ministerialdirigentin oder eines Ministerialdiri-
genten in der Besoldungsgruppe B 5 durchlaufen
werden. Nummer 4.3 gilt entsprechend.2)

4.5 Auf Beförderung besteht nach der Rechtspre-
chung kein Anspruch. Die personalbewirtschaften-
den Dienststellen sind verpflichtet, im Rahmen der
verfügbaren Haushaltsmittel eine leistungsgerechte
Beförderungsplanung aufzustellen. Die Beförde-
rungsabstandsfristen sind Mindestfristen, nach de-
ren Ablauf unmittelbar nur die leistungsstärksten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befördert werden
können. Es ist sicherzustellen, daß bei Beförderun-
gen von unterschiedlich beurteilten Beamtinnen und
Beamten ein deutlich erkennbarer Abstand einge-
halten wird. Der Beförderungsabstand zwischen
den einzelnen Zahlenwerten nach Nummer 4.5.5
der Beurteilungsrichtlinien soll mindestens mehrere
Monate betragen. Die Beförderungsplanung ist lau-
fend fortzuschreiben und mit der Staatskanzlei zu
Beginn des Jahres im Rahmen des Delegations-
erlasses abzustimmen.3)

4.6 Die obersten Landesbehörden erstatten der Mini-
sterpräsidentin oder dem Ministerpräsidenten bis
zum 1. März des Jahres über die gesamte Beförde-
rungspraxis des vorangegangenen Jahres Bericht.
Der Bericht gibt insbesondere Auskunft darüber,
wieviele Beamtinnen und Beamte unmittelbar nach
Ablauf der Mindestfrist befördert worden sind. Nähe-

'-'

' I

1) Die Regelung von Beförderungsfristen in der B-Besol-
dung ist gemäß § 59 Abs. 1 i.V.m. § 51 Abs. 6 MBG
Schl.-H. nicht Gegenstand einer Vereinbarung mit den
Spitzenorganisationen der Gewerkschaften. Im Sinne
der Vollständigkeit und der Transparenz ist diese
Regelung gleichwohl in die Leistungs- und Befßrde-
rongsgrundsätze aufgenommen worden.

2) siehe Fußnote 1
3) Die Beteiligung der Staatskanzlei ist aus dem Emen-

nungsrecht der Ministerprßsidentin oder des Minister-
präsidenten aus Art. 31 L V abgeleitet und ist nicht Ge-
genstand einer Vereinbarung mit den Spitzenorganisa-
tionen der Gewerkschaften.

res regelt die Ministerpräsidentin oder der Minister-
präsident durch Erlaß. Die Ministerpräsidentin oder
der Ministerpräsident behält sich vor, in Einzelfällen
die nach dem Delegationserlaß auf die Ressorts
übertragenen Befugnisse wieder an sich zu ziehen.

4.7 Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung oder eines Be-
schäftigungsverbotes nach der Mutterschutzverord-
nung in der jeweils geltenden Fassung werden un-
eingeschränkt, Zeiten einer Beurlaubung ohne
Dienstbezüge entsprechend der Regelung des § 11
Abs~ 5 Laufbahnverordnung - SH.L va - in der

jeweils geltenden Fassung auf die Beförderungs-
abstandsfristen angerechnet.

5 Beförderungstermin
Beförderungen sollen zum Ersten eines Monats vor-
genommen werden.

6 Art. 31 Landesverfassung
Auf die Rechte der Ministerpräsidentin oder des
Ministerpräsidenten aus Art. 31 Landesverfassung
wird hingewiesen.

7 Inkrafttreten
Diese Vereinbarung tritt mit dem Tage ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt für Schleswig-Holstein in
Kraft.

8 Verfahren bei Dissens

Die Unterzeichner verpflichten sich, bei Dissens
über die Auslegung oder Umsetzung dieser Verein-
barung oder einer möglichen Kündigung unverzüg-
lich Gespräche mit dem Ziel einer sachgerechten
Einigung aufzunehmen. Im Falle einer Nichteinigung
ist die Nachwirkung zu bestimmen.

Kiel, 24. September 1997

Die Ministerpräsidentin des Landes Schleswig Hol-
stein

Heide Simonis

Deutscher Gewerkschaftsbund
- Landesbezirk Nordmark -

Carlos Sievers

Deutscher Beamtenbund
- Landesbund Schleswig-Hoistein -

Wolfgang Blödorn

Deutsche Angestelltengewerkschaft
- Landesverband Schleswig-Holstein und Mecklen-
burg-Vorpommem -

Jan Koch

Amtsbi. Schl.-H. 1997 S. 450



Vereinbarung mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften nach

§ 59 Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein über die Beförderung von Beam-

tinnen und Beamten des Landes Schleswig-Holstein nach dem Leistungsprinzip

(Leistungs- und Beförderungsgrundsätze)

Zwischen

der Ministerpräsidentin

des Landes Schleswig-Holstein

"-'" und

dem Deutschen Gewerkschaftsbund

- Landesbezirk Nord -

wird folgendes vereinbart:

Die Vereinbarung mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften nach

§ 59 MBG Schl.-H. über die Beförderung von Beamtinnen und Beamten des

Landes Schleswig-Holstein nach dem Leistungsprinzip (Leistungs- und Beför-

derungsgrundsätze) vom 24. September 1997 (Amtsbi. Schl.-H. S. 450) wird wie

folgt geändert:
..J

a) Ziffer 4.1, Satz 3, erster Spiegelstrich wird wie folgt geändert:

- im mittleren Dienst

zwischen der erstmaligen Verleihung eines

eines Amtes der BesGr. A 7 BBesO 1 Jahr

zwischen der Übertragung eines Amtes der BesGr. A 7 BBesO und der

Übertragung eines Amtes der BesGr. A 8 BBesO 2 Jahre

/f2-

einerseits

andererseits

Amtes und der Übertragung



zwischen der Übertragung eines Amtes der BesGr. A 8 BBesO und der

Übertragung eines Amtes der BesGr. A 9 BBesO 3 Jahre

Ziffer 4.4 wird wie folgt neu gefaßt:b)

Bei der Übertragung eines Amtes nach § 20 b Abs. 1 LBG brauchen

Amter mit niedrigerem Endgrundgehalt nicht durchlaufen zu werden.

Soweit tür die Übertragung eines Amtes nach § 20 b Abs. 1 LBG die

Zulassung einer Ausnahme von laufbahnrechtlichen Mindestdienstzei-

ten erforderlich ist, gilt diese als erteilt.

Diese Vereinbarung tritt mit dem Tage der Veröffentlichung im Amtsblatt tür

Holstein inSchleswig-

Kiel, .!.-~. November 1999

Die Ministerpräsidentin

des Landes Schleswig-Holstein
..J

II.j (..:...~IfllA '~

Kiel,)..I. Dezember 1999

Deutscher Gewerkschaftsbund

- Landesbezirk Nord -

~z...

Kraft.




